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Teutsche Zeit . — §. i3l — 132. 387

Ungefähr gleichzeitig mit der Schlacht am Morgarten fan¬
den auch inUnterwalden  zwey Angriffe statt . — Der Eine
von Seite des Grafen Otto von Straßberg , dem Jüngern
(welcher die Neichsvogtey Ober - Haste und mehrere Schlösser
und Orte im dortigen Oberlande pfandweise besaß ) . — Dieser
brach etwa 4000 . Mann stark herein über den Brünig ; — und
da 'die Grenzwachen , ehe der Landsturm erging , „ och zu schwach
waren , — so gelang es ihm,  über Lungern , Sächseln und
Sarncn das Land hinabzuziehen , und bis nach Alpnach vorzu¬
rücken ; — wo er aber von den durch 100. Mann von Schwytz
verstärkten Untcrwaldnern angegriffen und geschlagen wurde.

Der andere Angriff geschah von Luzern aus , indem eine
Schaar von 1000. Mann zu Bürgenstad an ' s Land stieg. —
Allein auch dieser konnten die Unterwalduer die Spitze biethen,
da sie durch ihre eigenen Landsleute , die am Morgarten gesiegt
hatten , und ihre getreuen Eidsgenossen von Schwytz sich unter¬
stützt sahen ; — so daß sie ihre Gegner um die Mittagszeit an¬
greifen , und mit Verlust nach ihren Schiffen zurücktreiben
konnten.

§. 132. An dem Tage nach der Schlacht schickten die Sie¬
ger einen Eilbothcn in das Hoflager des Königs Ludwig
nach München mit dem Sicgesberichte , welcher ihnen darüber
seine hohe Freude bezeugte . — Etwa drey Wochen später schlös¬
sen die Landlcute ' ) von Uri , Schwytz und Unterwalden
einen Ewigen Bund , welcher durch Gottes Gnade bis auf
diese Stunde sich erhalten hat.

„inüiviäuge . 1rinitati8 xloriossll Virgin !« e) us genitriei « et om-
„ninm 8anetornm 8tatntnm e8t ab llniveraitstibu « Vallium in
„Her, , in 8nir et in llnterevaläen et 8nb jicena prsseeptum e8t
„orn » ibu8 eorunUem Vallium utriusgue 8oxu8 , venei ari pri.
„inam et proximam b'eilsm «extam po8t featnm 8l . Vlarlini
„3e ) unio , tangnam Hxilism ^ pc»8toli erastinogue 8cilicet 8 a-
„balbo evilein moüo , ut /Vpostoli üiein keriari . ŝ uoniam
„iUo Nie visitavit Uominu « plebem »uain , erchien « eain ite
„mann inimieorum suorum et vietoriam tribnit i ll ! Uominus
„omnipotens ."

Th . Faßbind Geschichte des Cantons Schwytz.
Ir Theil.

In jenen gefreyten Landschaften hiessen die Glieder der
Corporationcn nirgends Bürger oder Bürger / sondern gewöhnlich



388 Dritter Zeitabschnitt.

In diesem Bunde geloben die Eidsgenossen der drey Län¬
der , einander zu helfen , und zu rathen mit Leib und mit Gut
in ihren Kosten innerhalb des Landes und ausserhalb wider
Jeden , der ihnen , oder Jemanden der Ihrigen , Gewalt
oder Unrecht thäte . — Keines dieser Länder soll sich einem
Herrn unterwerfen ohne der andern Willen und ohne ihren
Rath . — Es soll auch jeder Mensch seiner rechten Herrschaft
glimpflicher und ziemlicher Dienste gehorsam seyn, die oder den
Herren ausgenommen , der eines der Länder mit Gewalt
angreifen oder zu unrechten Dingen nöthigen wollte , — diesen
soll man inzwischen keinen Dienst thun , bis sie mit den Län¬
dern ausgerichtet sind. — Keines der Länder — und keiner
der Eidsgenossen — soll sich mit Auswärtigen eidlich verbinden,
ohne der andern Länder oder Eidsgenossen Rath . — Wenn
ein Streit sich erhöbe unter den Eidsgenossen , so soll derselbe
durch die Besten und Klügsten ausgeglichen werden nach
Minne oder nach Recht . — Es joll auch jeglicher Mann sei¬
nem Richter gehorsam seyn , und seinen Richter zeigen inner¬
halb des Landes , vor dem er zu Recht stehen soll.

Wer auch dem Gericht widerstände oder ungehorsam wäre,
und von seines Ungehorsams wegen der Eidsgenossen einer
zu Schaden käme, so sotten ihn die Eidsgenossen zwingen , den
Beschädigten ihren Schaden wiederum zu ersetzen u . s. w.

Diese, am  9ten Christmonath  1315 . zu Brunnen
abgeschlossene Bundes - Urkunde

(durch welche , nach glücklich bestandener Feuerprobe , der frü¬
here Bund vom 1. August 1291 . erneuert und bekräftigt wird
(8 . 113.1) , bildet die tief gegründete , aber lange unbeachtete
Wurzel jenes kraftvollen Stammes , welcher im Laufe der Zei¬
ten beynahe alle gleichartigen , zum Theil mächtigeren Gefähr¬
ten überlebt hat.

Obschon die eigentliche Schweizer -Geschichte, d. h. die Ge¬
schichte der,  unter dem Nahmen der Schweizerischen

Lan bleute ; ein Nahme, der sich in jenen, und zwar als Ehren,
titel , bis auf unsere Zeiten erhalten hat.

Schweizerischer GeschichtSf . Xl . Buch egg.  S - 4s.
1) Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischenAbschiede

mit den ewigen Bünden, den Friedbricfen und andern Hauptver-
trägen als Beylagen . Luzern 183S. Beylage dlro . 2.
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